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Viel Platz im Kleinwagen

Damals - und heute

In einer Urkunde der Grafschaft Sargans
vom 11. Mai 1467 heißt es: «Was herkommen

Lütt, die da fry oder Walser sind, in die
Grafschaft ziehend und sich darin setzend,
daß dieselben lüt, Es seye Wib oder Mann
unsern Herren von Sargans mit schilt und
sper dienen sollent.» Diese Leute waren ihrem
Herkommen nach Walliser mit ihren Frauen,
die bereits mit Waffen umzugehen wußten,
ansonsten man sie kaum wehrpflichtig
erklärt hätte.
Kein Wunder, daß diese wehrhaften Frauen
im Wallis auch das Stimmrecht ausübten.
Tatsächlich wurden gemäß einer Urkunde
von 1341, also vor 600 Jahren, die Frauen
aus der Umgebung von Riddes zur Teilnahme

Nie
tiefgefroren

Das ganze
Jahr frisch!

UvJ

am Thing (Volksversammlung) aufgerufen,
um über öffentliche Angelegenheiten zu
befinden. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts mußten

im Bezirk Brig «die gemeind beder
geschlecht wib und man» in der Beinhauskapelle

zu Glis dem Bischof und Landesfürsten

Matthäus Schiner Treue schwören. Es

war kein Ausnahmefall, beschloß doch der
Landrat zu Sitten im Dezember 1528 zur
Abwendung der Reformation, es solle «eine
jede Gemeind frow und man schweren
zu gott und den helgen ». Mag es sich
dabei auch um religiöse Dinge gehandelt
haben, schließt das ein Mitspracherecht der
Frau in politischen Dingen nicht aus, weil
Religion und Politik untrennbar waren.
Die Gleichberechtigung der Frau ging über
Stimmzwang und Wehrpflicht hinaus. Fand
in einer bessern Gemeinde eine Einbürgerung
statt, mußte der Neuburger bis ins letzte
Jahrhundert über die Einkaufssumme hinaus

Milchmast-Poulets aus der Geflügelfarm
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Sportreportage

und nun biegt der Champion in rasendem
Tempo um die Kurve, saust wie ein geölter
Blitz zwischen seinen Konkurrenten durch,
jetzt hat er alle überholt, er liegt an der
Spitze, er steigert sein Tempo noch, immer
schneller und schneller, das Ziel ist schon in
Sicht, ein letzter gewaltiger Spurt, die Massen
jubeln ihm zu - und nun ist es geschafft, es

ist erreicht, er tritt durch die Tür, bei Vidal
an der Bahnhofstraße in Zürich, um sich dort
einen traumhaft schönen Orientteppich zu
erstehen.

noch zwei silberne Becher stiften und einen
«Trunk und Collaz den Herren Burgern und
ihren Frowen». Dies im Gegensatz zur
heutigen Gepflogenheit, wo er nur mehr einen
Becher stiftet und am Burgertrunk die Männer

allein prassen und prahlen und sich auf
Ahnen und Tradition berufen.
Als 1957 die galanten Unterbächner ihren
Frauen das Stimmrecht geben wollten, schritt
der Staat dagegen ein, der gleiche Staat, der
sich bei jeder Gelegenheit des unermeßlichen
Fortschritts rühmt. Ist es jedoch nicht eher
ein Rückschritt, heute, wo gemäß
Zeitungsmeldungen bald die hinterste Zulukafferfrau
zur Urne schreiten darf, den Frauen bei uns
das zu verwehren, was die Weiber schon im
dunklen Mittelalter besessen haben: das

Stimmrecht. Oder hängt die Kultur nicht
davon ab? Bei gewissen Urnengängen der
Männer und allerlei Wahlmanövern könnte
man es allerdings glauben. Adolf Fux
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